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Berlin, den 01. August 2021 

Keine Abschiebung von Sasi K. in den Folterstaat Sri Lanka 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie, um die Abschiebung von Sasi K. zu verhindern. 

Sasi K. ist im Jahre 2015 nach Deutschland geflüchtet und hielt sich zuletzt mit einer sogenannten 

Duldung hier auf. Trotz drohender Folter bei Rückkehr nach Sri Lanka, wurde ihm kein Asyl gewährt. 

Am vergangenen Freitag wurde er in die Abschiebehaftanstalt in Büren verbracht. Er soll am 

Dienstag, den 03. August 2021 um 16.50 Uhr vom Flughafen Frankfurt abgeschoben werden.  

Wir möchten hiermit nochmal betonen, warum Sasi K. nicht abgeschoben werden darf: 

1) Sasi K. war in Sri Lanka während des Krieges bereits mehrere Monate beim CID (Criminal 

Investigation Department) inhaftiert. Dort wurde er während seines Aufenthaltes durch die 

sri lankischen Sicherheitskräfte massiv gefoltert. Die erfahrene Folter hat bleibende 

physische (siehe Verletzungen an Kopf und Körper) und psychische Schäden (siehe „Anhang 

1 – Attest“) hinterlassen. Bei Abschiebung nach Sri Lanka droht ihm erneute Folter und dies 

würde gegen das Abschiebeverbot nach § 60 AufenthG verstoßen. 

2) Sasi K. hat am 25.04.2021 Frau R. traditionell hinduistisch geheiratet (siehe „Anhang 2 – 

Bestätigung der Eheschließung“). Eine Abschiebung des Sasi K. würde die junge Familie für 

unbestimmte Zeit zerreißen und verstößt gegen das Grundrecht des Familienschutzes nach 

Art. 6 GG. 

3) Die Ehefrau des Sasi K. ist aufgrund einer Erkrankung schwerbehindert. Sie besitzt einen 

Schwerbehindertenausweis (siehe „Anhang 3 – Schwerbehindertenausweis Frau R“). Frau R. 

ist dementsprechend auf die Unterstützung und die Pflege durch Sasi K. angewiesen. Eine 

Abschiebung des Sasi K. hat weitreichende Folgen für den gesundheitlichen Zustand sowie 

das Wohlbefinden von Frau R.  
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4) Sasi K. gehört der ethnischen Gruppe der Tamil:innen an, welche in Sri Lanka seit den 50er 

Jahren bis in die heutige Zeit vom sri lankischen Staat unterdrückt und verfolgt werden. Die 

Gruppenverfolgung von Tamil:innen wurde bereits in diversen Rechtsprechungen der 

deutschen Gerichte hinreichend dokumentiert. 

5) Des Weiteren finden Sie angehängt ein Schreiben (siehe „Anhang 4 – PA Schreiben“), vom 

13. Mai 2019, ausgestellt von einer tamilischen (ehemaligen) Parlamentsabgeordneten, 

welche andeutet, dass sie im Falle einer Rückkehr von Sasi K., ihm nicht behilflich sein kann, 

da bei Rückkehr eine Verfolgung des Sasi K. droht.  

 

Weiterhin Hintergründe zu Sri Lanka und der aktuellen menschenrechtlichen Lage: 

Die Abschiebung nach Sri Lanka ist unter Berücksichtigung der katastrophalen 

Menschenrechtsbilanz unverständlich. Im Jahre 2009 ging der damalige Bürgerkrieg zu Ende. Der 

langjährige Präsident, der damals massive Menschenrechtsverletzungen zu verantworten hatte und 

2015 abgewählt wurde, ist heute Premierminister, sein Bruder ist Präsident.1  

Die Entwicklungen auf Sri Lanka sind dementsprechend äußerst bedenklich. Mit der 

voranschreitenden Militarisierung des gesamten Landes gehen systematisch Folter und sexuelle 

Gewalt einher.  Vorfälle von Folter und unmenschlicher Behandlung, aber auch sexuelle Nötigungen, 

die häufig unter anderem als Mittel von Folter genutzt wurden, in Haftsituationen sind 

dokumentiert 2 . Zudem ist durch das Prevention of Terrorism Act (PTA) ein rechtsstaatliches 

Verfahren nicht garantiert, da Inhaftierte ohne Verhandlung auf unbestimmte Zeit festgenommen 

werden können.3 

Das europäische Parlament hat am 10. Juni 2021, eine Resolution verabschiedet, welches die 

zunehmende Diskriminierung von Tamil:innen hervorhebt. Weiterhin werden die Einschränkungen 

                                                           
1 Suspected Architect of Sri Lanka War Crimes is UN’s ‘Chief Guest’ | Human Rights Watch (hrw.org) 
2 ITJPSL Report „Terrorism Investigation Division: Sri Lankan Police, September 2020:  

https://itjpsl.com/assets/press/ITJP_TID_report_final-_SINGLES.pdf  
3 Human Rights Watch, Locked up without evidence, Januar 2018: https://www.hrw.org/report/2018/01/29/locked-without-

evidence/abuses-under-sri-lankas-prevention-terrorism-act 

https://www.hrw.org/news/2020/10/30/suspected-architect-sri-lanka-war-crimes-uns-chief-guest
https://itjpsl.com/assets/press/ITJP_TID_report_final-_SINGLES.pdf
https://www.hrw.org/report/2018/01/29/locked-without-evidence/abuses-under-sri-lankas-prevention-terrorism-act
https://www.hrw.org/report/2018/01/29/locked-without-evidence/abuses-under-sri-lankas-prevention-terrorism-act
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von Freiheitsrechten, zunehmende Militarisierung und Rechtstaatslosigkeit, Straflosigkeit, die 

Anwendung des PTA, willkürliche Inhaftierungen, Tötung von Menschen in Polizeigewahrsam, 

Menschenrechtsverletzungen etc. kritisiert.4 

Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet hält die Situation auf Sri Lanka in 

ihrem Bericht von Januar 2021 für besorgniserregend. Sie betont vor allem, dass die tamilische und 

muslimische Bevölkerung zunehmend marginalisiert werden und dem Ethnonationalismus der 

Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt ist.5 Dabei hat der UN-Menschenrechtsrat erneut eine Resolution 

gegen Sri Lanka am 23.03.2021 in Genf verabschiedet. Deutschland als Teil der sog. „Core Group“ 

hat sich federführend an der Ausarbeitung und Verhandlung dieser Resolution beteiligt. Die 

Abschiebung der Asylsuchenden durch den deutschen Staat impliziert, dass Sri Lanka ein sicheres 

Herkunftsland ist und unterstützt somit die Verleumdungsrhetorik der sri lankischen Regierung. 

Aus oben genannten Gründen bitten wir Sie im Namen der Familien und der in Deutschland 

lebenden Eelam Tamil:innen diesbezüglich zu intervenieren und die Abschiebung von Sasi K. 

umgehend zu verhindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volksrat der Eelam Tamil:innen in Deutschland 

 

                                                           
4 Texts adopted - The situation in Sri Lanka, in particular the arrests under the Prevention of Terrorism Act - Thursday, 

10 June 2021 (europa.eu) 
5 OHCHR Report of High Commissioner Michelle Bachelet, Januar 2021:  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26695&LangID=E  

https://twitter.com/UN_HRC/status/1374318967171473411
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0290_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0290_EN.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26695&LangID=E

